
 

 

Diese Veröffentlichung erfolgt nachrichtlich. Die Ö ffentliche Bekannt-
machung erfolgt ortsüblich im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde 
Loreley. 

 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum  56410 Monta baur, 28.07.2015 
DLR Westerwald-Osteifel Bahnhofstraße 32  
Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörde Telefon:  02 602/9228-0 
Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren 
Kamp-Bornhofen 

Telefax:  02602/9228-27 

Aktenzeichen: 81186-HA 10.3. Internet: www.dlr-west erwald-
osteifel.rlp.de 

 

Vorläufige Besitzeinweisung 
gemäß § 65 FlurbG  

und 

Überleitungsbestimmungen 
§§ 62 Abs. 3 und 66 FlurbG 

 

I. Anordnung 
1. Mit Wirkung vom 30.09.2015 werden die Beteiligten in den Besitz der neuen   

Grundstücke (Abfindungsgrundstücke) eingewiesen. 

2. Mit den in den Überleitungsbestimmungen vom 27.07.2015 bestimmten Zeitpunkten 
werden der Besitz, die Verwaltung und die Nutzung der neuen Grundstücke              
tatsächlich auf den in der neuen Feldeinteilung benannten Empfänger übergeleitet. 

Die Überleitungsbestimmungen sind Bestandteil dieser Anordnung. 

 

II. Hinweise 
1. Allgemeine Hinweise 
Die Erzeugnisse der neuen Grundstücke treten in rechtlicher Beziehung an die Stelle der 
Erzeugnisse der alten Grundstücke. Soweit an Erzeugnissen oder sonstigen Bestandtei-
len besondere Rechtsverhältnisse bestehen können, gilt der Empfänger als Eigentümer 
der neuen Grundstücke. 

Anträge auf Beteiligung von Nießbrauchern an den dem Eigentümer zur Last fallenden 
Beiträgen, auf Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder auf Regelung des Pacht-
verhältnisses (§§ 69 und 70 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der          
Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 
des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794)) sind - soweit sich die Beteiligten 
nicht einigen können - gemäß § 71 FlurbG spätestens 3 Monate nach Erlass dieser     
Anordnung beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel zu 
stellen. 

Die nach §§ 34 und 85 Nr. 5 FlurbG festgesetzten zeitweiligen Einschränkungen des   
Eigentums bleiben bis zur Unanfechtbarkeit des Zusammenlegungsplanes bestehen. 
Deshalb dürfen – soweit in den Überleitungsbestimmungen nichts anderweitiges         
festgesetzt ist – auch weiterhin Änderungen der Nutzungsart, die über den Rahmen   
eines ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetriebes hinausgehen (z.B. Beseitigung bzw. Neu-



anlage von Obstbaumanlagen, Errichtung oder Veränderung von Bauwerken und Ein-
friedungen sowie Beseitigung von Bäumen, Beerensträuchern, Hecken usw. nur mit   
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde vorgenommen werden. 

Die rechtlichen Wirkungen dieser vorläufigen Besitzeinweisung enden mit der             
Ausführung des Zusammenlegungsplanes. 

Durch die vorläufige Besitzeinweisung wird Widerspr üchen, die von den             
Beteiligten bei der Vorlage des Zusammenlegungsplan es bzw. dessen Nachträge, 
insbesondere gegen die zugeteilten Abfindungsgrunds tücke, erhoben worden sind 
oder werden, nicht vorgegriffen. Änderungen des Zus ammenlegungsplanes sind 
unbeschadet dieser Anordnung nach wie vor möglich. 

 

2. Auslegung der vorläufigen Besitzeinweisung und d er Überleitungs-
bestimmungen 

Je ein Abdruck dieser vorläufigen Besitzeinweisung mit Gründen und je ein Abdruck der 
Überleitungsbestimmungen liegen vom ersten Tag der öffentlichen Bekanntgabe an   
gerechnet, einen Monat lang während der Dienststunden  

• bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3,  
56346 St. Goarshausen, 

• beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel,     
Bahnhofstraße 32, 56410 Montabaur  sowie 

• bei der Gemeindeverwaltung der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen 
 

zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus. 

 

3. Erläuterung der neuen Feldeinteilung 

Die neue Feldeinteilung wird den Beteiligten am  

am Dienstag, dem  25. August 2015 , von 09.00 Uhr b is 12.30 Uhr- 
im Rathaus Kamp-Bornhofen, -Sitzungssaal- 
Rheinuferstraße 34, 56341 Kamp-Bornhofen  

erläutert. 

 

Begründung 

 

1. Sachverhalt 

Die Grenzen der von der vorläufigen Besitzeinweisung erfassten Grundstücke (Abfin-
dungsgrundstücke) sind, soweit sie von einer Vermessung betroffen sind, in die Örtlich-
keit übertragen. 

Endgültige Nachweise für Fläche und Wert der neuen Grundstücke liegen vor. 

Der Anhörungstermin nach § 100 i.V.m. § 59 FlurbG findet am 25.08.2015 statt. 

Der Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft wurde gemäß § 62 Abs. 2 FlurbG zu den 
Überleitungsbestimmungen sowie zu dieser Anordnung gehört (§ 25 Abs. 2 FlurbG). 

 



2. Gründe 

2.1 Formelle Gründe 

Diese Anordnung wird vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Westerwald-
Osteifel als zuständige Flurbereinigungsbehörde erlassen. 

Rechtsgrundlage sind die §§ 101, 62, 63, 65 und 66 FlurbG. 

Die Anhörung des Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft ist erfolgt. 

Die formellen Voraussetzungen des § 65 FlurbG zur Anordnung der vorläufigen Besitz-
einweisung liegen vor. 
 

2.2 Materielle Gründe 

Das Verhältnis der Abfindungen zu dem von jedem Beteiligten Eingebrachten steht fest. 

Durch die vorläufige Besitzeinweisung soll den Beteiligten die Möglichkeit gegeben    
werden, ihre neuen Grundstücke schnellstmöglich in Besitz, Nutzung und Verwaltung zu 
übernehmen. Der vorgesehene Zeitpunkt bietet die Möglichkeit, die Bewirtschaftung    
bereits auf den neuen Grundstücken vorzunehmen. Damit werden auch notwendige 
Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und Maßnahmen zur Gestaltung 
des Landschaftsbildes frühzeitig ermöglicht. 

Die materiellen Voraussetzungen des § 65 FlurbG zur Anordnung der vorläufigen Besitz-
einweisung liegen vor. 

 

 

Rechtsmittelfristen werden mit dieser Veröffentlich ung nicht in Gang 
gesetzt. Die Rechtsmittelfristen richten sich nach der Öffentlichen Be-
kanntmachung. 
 

 

Montabaur, den 28.07.2015 

Im Auftrag 
 

gez. Heiko Stumm 
 

(Heiko Stumm) 

Obervermessungsrat 


